
angekündigt hat, cehr reserviert verhal- kommt dabei -  er NUur das Verdienst ZU,
ten, aber kann ihnen nicht den Vorwurf uine systematische S  1Zze bieten, sondern
machen, sie sich -  . kümmern, Vor allem, den Schwierigkeiten B-  er
wWas S1e der Moraltheologie als eol. 15Z1- weichen, die $ der etia! wendung
plin methodisch sind. S diese stecken. Der Teil legt kurz egrT! und
me Bindung jedenfalls ke!  ine Eng- Geschichte der Menschenrechte der DIro-

fanen Gesellschaft und der Kirche darbedeuten muß, wird esonders ein-
drucksvoll in dem Artikel über die Eheschei- und schließt sich der Forderung nach einer
dung demonstriert, dem den sittlich Kodifizierung in der ©& an, warnt aber
sehr relevanten nters! zwischen Recht <  Vor unangepaßter Übernahme. Als Anwen-
und Gittlichkeit die eittliche Praxis bis dungsbeispie! geht der Autor Ü, auf

die äußerste Grenze des ertret- als Berufung von Amtsträgern auf
baren nutzbar macht, An Stellungnahmen die Gewissensfreiheit bei erletzung objek-
dieser wird eutlich, tiven Rechtes 1N. An „evangelischen”,
über eine erste Aufgabe, Geltendes zu pezifisch stlıchen Grundrechten werden
strieren, hinaus auch Z Diskus- dann genannt: Recht arıta und
S1005 einen Beitrag leistet. Mitverantwortung (Anwendung: Mitbestim-
Regensburg 0Sse; Rief mungsrecht der Gläubigen), B  r auyf Ein-

heit, auf Gottesdienst wendung Infrage-
4B  ] (Hg.), Religion tellung der Bindung der Ordination an

das männliche es: und an den zöli-
art DM 28,—.,
und Moral. atmos, Düsseldorf 1976

batären Lebensstand), auf religiöse nter-
Der Bd. ıst u55 einer religionswissenschaft- weisung, auf geistliche us  ung und Frei-
en Ringvorlesung der Universität 1Ü- heit der theologischen Forschung, auf freie
bingen erwachsen. Die 12 Beiträge behan- Stan SW

deln das Hauptthema ınter sehr verschie- Die befaßt sich mit der echtlichen
denen Einzelaspekten. Sehr informativ Sin! Ceite des Verhältnisses von Theologie und
die Ausführungen über die thischen Konse- aut:  tativem Lehramt, insofern e1 grund-

egende Rechte der Theologen etroffen csind.
über den Konfuzianismus Ostasien und
ueCcnNzen der Wiederge  slehre Indien, analysiert nicht ILUTr die erfah-

rensordnung der Glaubenskongregation (mitüber den ethischen Rigorismus her negativem rge und das Lehr-Hier wird deutlich, daß verschiedene ©0 beanstandungsverfahren der Deutschen Bi-Grundpositionen G verschiedenen For- chofskonferenz (positiver, doch wird die tat-
PIl Voe  s . Auf diesem Hinter- ächliche Anwendung vermißt), er holt vielwird dann A1ıch klarer, wWworin die weiter aus: „Es fehlt bis heute eine theoEigenart 115  er Moral esteht. M dem
christlichen Ethos eschäftigen sich mehrere gisch begründete wissenschaftstheoretische
Beiträge. Einer das Verhältnis Dl Reflexion über das dialogische Zuordnungs-
delphisch-sokratischer und nt1} Moral, eın wei«- erhältnis des pastoralen Lehramtes ZUD

terer die Entstehung der christlichen Cexual- eologischen Lehramt“” Er fordert
moral, ein dritter das Problem der Versöh- +  „eine theologiegerechte Einstellung des
NUunN: in einer christlichen Fthik. Den Prakti- kirchlichen Lehramtes, sich nämlich Aarguml!
ker wird ein besonders ausführliches Kap. tatıv und theologisch, nicht Ur verwaltungs-
11  e  ber erziehungswissenschaftliche und theal. mäßig und politisch, mit theologischen

Lehrmeinungen auseinanderzusetzen (1Probleme der Moralerziehung heute teres-
sieren. und macht grundsätzliche OorSs  äge d

Neuordnung des Verfahrens.Im Banzen bietet der 21n oßes Äus- Anfang und Ende des es z iner  Wmaß Information, besonders religions- Apologie des Rechtes In der B- gewid-wissenschaftlicher Art, das anche ragen met, „Unrecht breitet sich £sONders gernbeantwortet, aber Auch NEeUE Fragestellungen unter dem Mantel der Liebe aus (7) Derund Aufgaben csichtbar werden Jäß |dhlv1 eser erfährt auf das Fragezeichen des Titelsbessere enn!  S, anderer Religionen und
Moralsysteme dürfte jedenfalls auch ZU einem anche Antwort des Ja und Nein, Vor allem
besseren Verständnis des ıstTlıichen Ethos aber Änregungen, das Fragen und ühen
führen. weiterzuführen.
nnsbruck Hans Rotter YaZz Hans Heimer!

RCHENRECHT GERINGER KARL-  R, Das Recht
auf Verteidigung 1271 Kkanonischen Prozefßß,JOHANNES, enschenrechte (Wiener Beiträge zur Theologie, Bd. 50)auch ın der Kirche? Benziger, ürich Dom-V., Wien 1976 lam. G 165.—,

1976. Brosch., sfr. 14.80. DM 23.60.
Die in den etzten Jahren der kath. rche Das Verteidigungsrecht gehört ZUM Wesen
viel diskutierte Grundrechtsproblematik des Prozesses, der ei1n geordneter Kampf
strebt auf wissenschaftliche eife hin. zwischen Kläger und Beklagtem ist;

- angekündigt hat, sehr reserviert verhal­
ten, aber man kann ihnen nicht den Vorwurf 
machen, daß sie sich nicht darum kümmern, 
was sie der Moraltheologie als theol. Diszi­
plin methodisch schuldig sind. Daß diese 
methodische Bindung jedenfalls keine Eng­
führung bedeuten muß, wird besonders ein­
drucksvoll in dem Artikel über die Eheschei­
dung demonstriert, in dem H. den sittlich 
sehr relevanten Unterschied zwischen Recht 
und Sittlichkeit für die sittliche Praxis bis 
an die äußerste Grenze des sittlich Vertret­
baren nutzbar macht. An Stellungnahmen 
dieser Art wird deutlich, daß das LchM 
über seine erste Aufgabe, Geltendes zu regi­
strieren, hinaus auch zur aktuellen Diskus­
sion einen Beitrag leistet. 
Regensburg Josef Rief 

GLADIGOW BURI<HARD (Hg.), Religion 
und Moral. (232.) Patmos, Düsseldorf 1976. 
Kart. DM 28.-. 

Der Bd. ist aus einer religionswissenschaft­
lichen Ringvorlesung an der Universität Tü­
bingen erwachsen. Die 12 Beiträge behan­
deln das Hauptthema unter sehr verschie­
denen Einzelaspekten. Sehr informativ sind 
die Ausführungen über die ethischen Konse­
quenzen der Wiedergeburtslehre in Indien, 
über den Konfuzianismus in Ostasien und 
über den ethischen Rigorismus im Islam. 
Hier wird deutlich, daß verschiedene theol. 
Grundpositionen zu sehr verschiedenen For­
men von Ethik führen. Auf diesem Hinter­
grund wird dann auch klarer, worin die 
Eigenart christlicher Moral besteht. Mit dem 
christlichen Ethos beschäftigen sich mehrere 
Beiträge. Einer behandelt das Verhältnis von 
delphisch-sokratischer und ntl Moral, ein wei­
terer die Entstehung der christlichen Sexual­
moral, ein dritter das Problem der Versöh­
nung in einer christlichen Ethik. Den Prakti­
ker wird ein besonders ausführliches Kap. 
über erziehungswissenschaftliche und theol. 
Probleme der Moralerziehung heute interes­
sieren. 
Im ganzen bietet der Bd. ein großes Aus­
maß an Information, besonders religions­
wissenschaftlicher Art, das manche Fragen 
beantwortet, aber auch neue Fragestellungen 
und Aufgaben sichtbar werden läßt. Eine 
bessere Kenntnis, anderer Religionen und 
Moralsysteme dürfte jedenfalls auch zu einem 
besseren Verständnis des christlichen Ethos 
führen. 
Innsbruck Hans Rotter 

KIRCHENRECHT 

NEUMANN JOHANNES, Menschenrechte -
auch in der Kirche? (200.) Benziger, Zürich 
1976. Brosch. sfr. 14.80. 

Die in den letzten Jahren in der kath. Kirche 
viel diskutierte Grundrechtsproblematik 
strebt auf wissenschaftliche Reife hin. N. 
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kommt dabei nicht nur das Verdienst zu, 
eine systematische Sizze zu bieten, sondern 
vor allem, den Schwierigkeiten nicht auszu­
weichen, die in der detaillierten Anwendung 
stecken. Der 1. Teil legt kurz Begriff und 
Geschichte der Menschenrechte in der pro­
f anen Gesellschaft und in der Kirche dar 
und schließt sich der Forderung nach einer 
Kodifizierung in der Kirche an, warnt aber 
vor unangepaßter Obernahme. Als Anwen­
dungsbeispiel geht der Autor u. a. auf die 
fälschliche Berufung von Amtsträgern auf 
die Gewissensfreiheit bei Verletzung objek­
tiven Rechtes ein. An „evangelischen", d. h. 
spezifisch christlichen Grundrechten werden 
dann genannt: Recht zur Solidarität und 
Mitverantwortung (Anwendung: Mitbestim­
mungsrecht der Gläubigen), Recht auf Ein­
heit, auf Gottesdienst (Anwendung: Infrage­
stellung der Bindung der Ordination an 
das männliche Geschlecht und an den zöli­
batären Lebensstand), auf religiöse Unter­
weisung, auf geistliche Ausbildung und Frei­
heit der theologischen Forschung, auf freie 
Standeswahl. 
Die 2. Hälfte befaßt sich mit der rechtlichen 
Seite des Verhältnisses von Theologie und 
autoritativem Lehramt, insofern dabei grund­
legende Rechte der Theologen betroffen sind. 
N. analysiert dabei nicht nur die Verfah­
rensordnung der Glaubenskongregation (mit 
eher negativem Ergebnis) und das Lehr­
beanstandungsverfahren der Deutschen Bi­
schofskonferenz (positiver, doch wird die tat­
sächliche Anwendung vermißt), er holt viel 
weiter aus: ,,Es fehlt bis heute eine theolo­
gisch begründete wissenschaftstheoretische 
Reflexion über das dialogische Zuordnungs­
verhältnis des pastoralen Lehramtes zum 
theologischen Lehramt" (126). Er fordert 
,,eine theologiegerechte Einstellung des 
kirchlichen Lehramtes, sich nämlich argumen­
tativ und theologisch, nicht nur verwaltungs­
mäßig und politisch, mit theologischen 
Lehrmeinungen auseinanderzusetzen" (183), 
und macht grundsätzliche Vorschläge für die 
Neuordnung des Verfahrens. 
Anfang und Ende des Buches sind einer 
Apologie des Rechtes in der Kirche gewid­
met. ,,Unrecht breitet sich besonders gern 
unter dem Mantel der Liebe aus" (7). Der 
Leser erfährt auf das Fragezeichen des Titels 
manche Antwort des Ja und Nein, vor allem 
aber Anregungen, das Fragen und Mühen 
weiterzuführen. 
Graz Hans Heimerl 

GERINGER KARL-THEODOR, Das Recht 
auf Verteidigung im kanonischen Prozeß. 
(Wiener Beiträge zur Theologie, Bd. so) (115.) 
Dom-V., Wien 1976. Kart. 1am. S 165.-, 
DM23.60. 
Das Verteidigungsrecht gehört zum Wesen 
des Prozesses, der ein geordneter Kampf 
zwischen Kläger und Beklagtem ist; es stellt 



eın natürliches Recht des Menschen dar, be- ceiner Entstehung vollkommen fremd ist.
ınhalten: das Recht auf Widerspruch und betont, 7una!:  .  chst Textgattungendas Recht auf Gehör Das zeigt ZUuNna:  -  chst zuwählen SIN!  d, die sich ehesten mıiıt Aus-
auf und beschäftigt 31  D dann mit der Nich- en befassen, die heute naturrechtlichem
tigkeit des Verfahrens bei Verkürzung des Kontext gesehen werden (vgl. Die
Verteidigungsrechtes ım kanonischen Prozeß; Abgrenzung ınen  < solchen auch her«-

plädiert mıit ausführlicher Begründung da- meneutisch irreführenden Weg B: 1mM
für, daß sich el g eine unheilbare Zuge der Arbeit auch durch. Andererseits
Nichtigkeit handle. Der Teil stellt das Ver- begibt sich der Soziale'  er hier auf das
teidigungsrecht besonderen dar. Den Be- Arbeitsgebiet einer zweiten eo Fachdis-
ZUg ZUumnm Thema nicht verlierend, wird auf ziplin. Die Anwendung der Metho-
die freie Anwaltswahl, auf die Prozeßein- den biblischer Exegese gelingt H. besonders
reden und dann auf die einzelnen Proze(l- bei der Untersuchung der Einzeltexte. Es
bschnitte eingegangen. Dabei werden viele liegt in der Natur der Problemstellung, laß
theoretische und praktische Fragen, die die systematisierende Zusammenfassung VO  H
den üblichen Handbüchern kaum angeschnit- Einzelbeobachtungen anı verschiedenen Tex-
ten werden, diskutiert. ten eın schwieriges Unterfangen bleibt:
Die Ansicht, der Bischof könne die ulas- trotzdem ist auch hier das Geschick des VFE
SUunNn; eines Anwaltes außer VO:  } ceiner Eig- hervorzuheben,
nNUun_n: atch noch von anderen, gesetzlich nicht Den Ansatzpunkt seiner yse cieht
festgelegten Kriterien machen (39), den paränetischen JTexten des Der Ana-
mMag ußerlich robabel sein, E  n aber das yse solcher Abschnitte, deren Gitz im Leben
Ermessen in Nähe der Willkür. Vehement wohl richtig der apostolischen Verkündi-

sich die These ein, die S U3 1!  rd 24), ist  < der Teil
positiv-rechtlichen Bestimmungen über die zugeordnet 21—133). Die erste untersuchte
La un zunächst die Herstellung des Streit- extgruppe sind cCie nt] Haustafeln, die
verhältnisses ezwecken und — mittelbar besonders im Hinblick atıf ;hren traditions-
das Verteidigungsrecht rmöglichen sollen. geschichtlichen Hintergrund, ihr Schema und
In diesem Zusammenhang finden sich arfie ihre christlich geprägte Überarbeitung UuIL-
Worte RCr Rotaentscheidungen. ustim- tersucht: durch das immer wieder einge-

muß den bschließen: erhobenen fügte und betonte SV XVOLO WITF'!  d die Ver-
Forderungen, Eheprozeß Parteien- und christlichung jeden Lebensvollzuges und Je:  .  der
Bandanwalt mi1t gleichen Rechten auszustat- coözialen Lebensstellung hervorgehoben. E
ten und das prozessuale Gtreitverhältnis FOr- iche Akzentsetzungen findet in den Ge-
mal nicht 5( sehr zwischen den Parteien [1=- meindeordnungen der Pastor.  rlefe BCeBHC-
tereinander als gegenüber dem Eheband- ben die notwendige Institutionalisierung der
verteidiger herzustellen sSOWIe Prozessen kirchlichen Gemeinden wird Christus-
ohne Anwalt jede Entscheidung mit ıner geheimnis her gesehen und näher bestimmt.
Rechtsmittelbelehrung versehen (114 Schlie@lich ze1g die Abhebung der nt] 1Iu-
Ein Buch, das kirchlichen Gerichtswesen gend- und Lasterkataloge von rem stoisch-
mit Nutzen konsultiert werden kann. diatribischen Hintergrund den Kernpunkt
Taz Hans Heimer! christlicher Überarbeitung und euinterpre-

tatıon: Leitfaden ıst  — die Forderung der Ü yarnn,
die in Christus gegründet ist. In der Zusam-HE1  T  n  Y  x Naturrecht der erı menfassung stellt der nt} dietischen Sicht des Neuen Testaments, Abh.

A Sozialethik, 11) Schöningh, ader- Grundzüge stoisch-sittlichen Verhaltens
born 1976. art. DM genüber: Vom rational und intellektuell be-

gründeten Verhaltensschema, das ke:  11Mit diesem Buch legt bereits die 2 1111 - außermenschlichen Größen kennt, en sichfassende Studie ZUum Problemkreis Natur- die Aussagen n+] Texte deutlich ab, die keinrecht DTI (vgl Zur F+rage nach dem Natur- geschlossenes Schema aufbauen, vielm! dierecht iIm deutschen Protestantismus der Ge- Bewältigung der jeweils verschiedenen EXi=
genwart, München en:| PS sich 6tenz 1n Christus vorzeichnen wollen (128—bei der ersten Arbeit üum ine Untersuchun
auf dem Gebiet der Ozialethik handelt, be- Im IL 'eil seiner Arbeit sucht nach \  ınergibt sich }  un eın Fachgebiet, — ZUI E einzelnen nt1 extien ableitbaren undklären, inwieweit naturrechtliche Prinzipien
3 den nt] Schriften erheben sind und

begründbaren Qualifikation des Naturrechtes.,
Zunächst orientiert i  Q den AussagenvVon dort auch begründet werden können, über die natürliche Erkenntnismöglichkeit desDzw., ob SIEe überhaupt in Einklang mit den Menschen Röm 1, 18—32; 2, 12—16; Korethischen Aussagen verschiedener exte des 1, 18—2, 16; Apg 17, s ohne hier

zZu bringen sind. Bei dieser Fragestel- eın eindeutiges Urteil ableiten können:lung muß sSich ıner  b zweifachen Schwie- ın einem Schritt untersucht er die nt]rigkeit bewußt sein: einerseits besteht die Interpretation des Schöpfungsglaubens 1mGefahr, Il das eine Problematik heran- nblick auf 1Nne darin enthaltene Grund-zutragen, die diesem selbst und der Zeit lage für menschlich-objektives Erkennen.
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ein natürliches Recht des Menschen dar, be­
inhaltend das Recht auf Widerspruch und 
das Recht auf Gehör. Das zeigt G. zunächst 
auf und beschäftigt sich dann mit der Nich­
tigkeit des Verfahrens bei Verkürzung des 
Verteidigungsrechtes im kanonischen Prozeß; 
er plädiert mit ausführlicher Begründung da­
für, daß es sich dabei um eine unheilbare 
Nichtigkeit handle. Der 2. Teil stellt das Ver­
teidigungsrecht im besonderen dar. Den Be­
zug zum Thema nicht verlierend, wird auf 
die freie Anwaltswahl, auf die Prozeßein­
reden und dann auf die einzelnen Prozeß­
abschnitte eingegangen. Dabei werden viele 
theoretische und praktische Fragen, die in 
den üblichen Handbüchern kaum angeschnit­
ten werden, diskutiert. 
Die Ansicht, der Bischof könne die Zulas­
sung eines Anwaltes außer von seiner Eig­
nung auch noch von anderen, gesetzlich nicht 
festgelegten Kriterien abhängig machen (39), 
mag äußerlich probabel sein, rückt aber das 
Ermessen in die Nähe der Willkür. Vehement 
setzt sich G. für die These ein, daß die 
positiv-rechtlichen Bestimmungen iiber die 
Ladung zunächst die Herstellung des Streit­
verhältnisses bezwecken und nur mittelbar 
das Verteidigungsrecht ermöglichen sollen. 
In diesem Zusammenhang finden sich scharfe 
Worte gegen Rotaentscheidungen. Zustim­
men muß man den abschließend erhobenen 
Forderungen, im Eheprozeß Parteien- und 
Bandanwalt mit gleichen Rechten auszustat­
ten und das prozessuale Streitverhältnis for­
mal nicht so seltr zwischen den Parteien un­
tereinander als gegenüber dem Eheband­
verteidiger herzustellen sowie in Prozessen 
ohne Anwalt jede Entscheidung mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen (114 f). 
Ein Buch, das im kirchlichen Gerichtswesen 
mit Nutzen konsultiert werden kann. 
Graz Hans Heimerl 

HERR THEODOR, Natu"edzt aus der kri­
tischen Sicht des Neuen Testaments, (Abh. 
z. Sozialethik, 11) (298.) Schöningh, Pader­
born 1976. Kart. DM 42.-. 

Mit diesem Buch legt H. bereits die 2. um­
fassende Studie zum Problemkreis Natur­
recht vor (vgl. Zur Frage nach dem Natur­
recht im deutschen Protestantismus der Ge­
genwart, München 1972). Während es sich 
bei der ersten Arbeit um eine Untersuchung 
auf dem Gebiet der Sozialethik handelt, be­
gibt sich H. nun in ein 2. Fachgebiet, um zu 
klären, inwieweit naturrechtliche Prinzipien 
aus den ntl Schriften zu erheben sind und 
von dort auch begründet werden können, 
bzw., ob sie überhaupt in Einklang mit den 
ethischen Aussagen verschiedener Texte des 
NT zu bringen sind. Bei dieser Fragestel­
lung muß sich H. einer zweifachen Schwie­
rigkeit bewußt sein: einerseits besteht die 
Gefahr, an das NT eine Problematik heran­
zutragen, die diesem selbst und der Zeit 

seiner Entstehung vollkommen fremd ist. 
H. betont, daß zunächst Textgattungen aus­
zuwählen sind, die sich am ehesten mit Aus­
sagen befassen, die heute in naturrechtlichem 
Kontext gesehen werden (vgl. 10-11). Die 
Abgrenzung gegen einen solchen auch her­
meneutisch irreführenden Weg hält H. im 
Zuge der Arbeit auch durch. Andererseits 
begibt sich der Sozialethiker hier auf das 
Arbeitsgebiet einer zweiten theol. Fachdis­
ziplin. Die Anwendung der neueren Metho­
den biblischer Exegese gelingt H. besonders 
bei der Untersuchung der Einzeltexte. Es 
liegt in der Natur der Problemstellung, daß 
die systematisierende Zusammenfassung von 
Einzelbeobachtungen an verschiedenen Tex­
ten ein schwieriges Unterfangen bleibt; 
trotzdem ist auch hier das Geschick des Vf. 
hervorzuheben. 
Den Ansatzpunkt seiner Analyse sieht H. in 
den paränetischen Texten des NT. Der Ana­
lyse solcher Abschnitte, deren Sitz im Leben 
wohl richtig in der apostolischen Verkündi­
gung angesetzt wird (24), ist der I. Teil 
zugeordnet (21-133). Die erste untersuchte 
Textgruppe sind die ntl Haustafeln, die H. 
besonders im Hinblick auf ihren traditions­
geschichtlichen Hintergrund, ihr Schema und 
ihre christlich geprägte Oberarbeitung un­
tersucht: durch das immer wieder einge­
fügte und betonte lv x.uplcp wird die Ver­
christlichung jeden Lebensvollzuges und jeder 
sozialen Lebensstellung hervorgehoben. Ähn­
liche Akzentsetzungen findet H. in den Ge­
meindeordnungen der Pastoralbriefe gege­
ben: die notwendige Institutionalisierung der 
kirchlichen Gemeinden wird vom Christus­
geheimnis her gesehen und näher bestimmt. 
Schließlich zeigt die Abhebung der ntl Tu­
gend- und Lasterkataloge von ihrem stoisch­
diatribischen Hintergrund den Kernpunkt 
christlicher Oberarbeitung und Neuinterpre­
tation: Leitfaden ist die Forderung der ciyfunt, 
die in Christus gegründet ist. In der Zusam­
menfassung stellt H. der ntl Ethik die 
Grundzüge stoisch-sittlichen Verhaltens ge­
genüber: Vom rational und intellektuell be­
gründeten Verhaltensschema, das keine 
außermenschlichen Größen kennt, heben sich 
die Aussagen ntl Texte deutlich ab, die kein 
geschlossenes Schema aufbauen, vielmehr die 
Bewältigung der jeweils verschiedenen Exi­
stenz in Christus vorzeichnen wollen (128-
133). 
Im II. Teil seiner Arbeit sucht H. nach einer 
aus einzelnen ntl Texten ableitbaren und 
begründbaren Qualifikation des Naturrechtes. 
Zunächst orientiert er sich an den Aussagen 
über die natürliche Erkenntnismöglichkeit des 
Menschen (Röm 1, 18-32; 2, 12-16; 1 Kor 
1, 18-2, 16; Apg 17, 16-34), ohne hier 
ein eindeutiges Urteil ableiten zu können; 
in einem 2. Schritt untersucht er die ntl 
Interpretation des Schöpfungsglaubens im 
Hinblick auf eine darin enthaltene Grund­
lage für menschlich-objektives Erkennen. H. 
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